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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner der einzelnen Ortschaften
der Gemeinde Niederzier,
mit rund 80 interessierten Bürgerinnen und Bürgern kann bereits das
Auftaktforum für das geplante Integrierte Städtebauliche Entwicklungs-
konzept (kurz: ISEK) für die Gemeinde Niederzier als Indiz für die 
richtige Entscheidung des Rates gewertet werden. Am 17.04.2019
hatten alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde bereits die Gelegen-
heit, allgemeine Informationen über den Prozess und den geplanten
Ablauf zu erhalten.

Nachdem die gesammelten Informationen ausgewertet wurden, haben
in den einzelnen Ortschaften der Gemeinde unsere Bürgerwerkstätten
zum ISEK stattgefunden. Hierbei konnten konkrete Projektvorschläge in
die Diskussion eingebracht werden. Es waren kreative und visionäre
Gedanken gefragt, die zu einem besseren Leben in der Gemeinde
Niederzier beitragen können. Beispielhaft können Projekte wie Begeg-
nungsstätten, Fahrradwegeausbau, öffentliches W-LAN oder Platzge-
staltungen genannt werden.

Auf Grundlage der von Ihnen vorgetragenen und gesammelten Ein -
drücken, Ideen und Wünschen lädt das Lenkungsteam der Gemeinde-
verwaltung Niederzier nun zu einer erneuten Informationsveranstaltung
am 19.03.2020 um 18:00 Uhr in das
Pädagogische Zentrum der Gesamtschule Niederzier/ Merzenich
Am Weiherhof 22
52382 Niederzier
ein, um gemeinsam mit Ihnen den nächsten Schritt zu gehen. Wir
erläutern Ihnen den aktuellen Sachstand, was bereits eingeleitet und
umgesetzt wurde und welche weiteren Schritte geplant sind.
Ebenso werden wir gemeinsam mit Ihnen zwei mögliche Startprojekte
für das nächste Jahr diskutieren und weiter ausarbeiten.
Wir freuen uns auf einen erneuten, gemeinsamen Austausch, auf Ihre
weiteren Anregungen aber auch auf konstruktive Kritik. 
Infos zum ISEK finden Sie auch unter www.isek-niederzier.de.
Mit freundlichen Grüßen
Das Lenkungsteam

Einladung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Auftaktforum 2.0 im Pädagogischen 
Zentrum der Gesamtschule Niederzier/ Merzenich am 19.03.2020 um 18:00 Uhr

Bekanntmachung
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der

Gemeinde Niederzier für die am 13. September 2020 
stattfindenden allgemeinen Kommunalwahlen

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August
1993 (GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom
09. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602) - SGV. NW. 1112 - fordere ich zur
Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die
vom Wahlleiter der Gemeinde Niederzier, Rathausstr. 8, Verwaltungs-
neubau, Obergeschoss, Zimmer 26, während der Dienststunden 
(montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, sowie dienstags von
14.00 bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr),
kostenlos abgegeben werden. 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit über
www.votemanager.de/parteienkomponente die Wahlvorschläge
elektronisch zu erfassen und die benötigten Formulare zu erzeugen
und auszudrucken. 
Zusätzlich stehen Ihnen die Formulare auf unserer Homepage
www.niederzier.de/kommunalwahl2020 als PDF-Dateien online zur
Verfügung.
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b und 46d Abs.
1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und
1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des
Kommunal wahlgesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), - SGV.
NRW.1112 - und der §§ 25, 26 und 31 sowie §§ 75a und 75b KWahlO
weise ich hin.
Insbesondere bitte ich zu beachten:
1. Allgemeines
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des

Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich
organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewer-
berinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht
werden.

1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe
kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer
Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu

gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht
zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Be -
werber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten
aufstellen lassen.
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (Unionsbürger/ Unionsbürgerinnen), die in Deutschland
wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche
wählbar. 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für
die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen.
Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
ber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung
eines Bewerbers/einer Bewerberin als Ersatzbewerber/Ersatzbe-
werberin für einen anderen Bewerber/eine andere Bewerberin.
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur
gewählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur Wahl
der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versamm-lung im
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.
Für die allgemeinen Kommunalwahlen 2020 sind die
Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die
Bewerber/Bewerberinnen ab dem 1. August 2019, die Bewer-
ber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der
öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in
Wahlbezirke zu wählen. 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgese-
hene Stelle kann gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist
endgültig.
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Ver-
treterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die
Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der
Bewerber/Bewerberinnen mit Angaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder,
Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der
Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei
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von diesem/dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen
gegenüber dem Wahlleiter/der Wahlleiterin an Eides statt zu ver-
sichern, dass die Wahl der Bewerber/Bewerberinnen für die 
Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich 
der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der
Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind. 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Ver-
sicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu
wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises,
im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im
Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einrei-
chen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen
Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und
ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte
Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2,
Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung
ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben.
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß §
15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen
eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge
auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung
und Programm von Parteien und Wählergruppen eingereicht
werden können, wird das Ministerium für Inneres und Kommunales
NRW öffentlich bekannt machen.

2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin

2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermei-
sterin können auch von Parteien und Wählergruppen gemeinsam
eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber/die Bewerberin
entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten
Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen.
Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen
anderen als den gemeinsamen Bewerber/die gemeinsame Bewer-
berin wählen und zur Wahl vorschlagen. 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO ein-
gereicht werden. Er muss enthalten:
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 

Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahl-
vorschläge können auch durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagsträgers gekennzeichnet werden;

- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der
für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15
Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von
den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller
beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen
Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Wer für das
Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann
sich selbst vorschlagen.

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen müssen außerdem von mindestens 130 Wahlberechtig-
ten der Gemeinde Niederzier persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein; dies gilt auch für die Wahlvorschläge von Einzelbe-
werbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzu-
weisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis
der Wahlberechtigung der Unterzeichnerin/des Unterzeichners bis
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorlie-
gen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis
kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge
sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten Wahlvorschlagsträger
unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen fallen.

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 130 (1) Wahlberechtig-
ten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen
Formblättern nach Anlage 14 c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist
folgendes zu beachten:
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter/der

Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind die
Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberin-
nen das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort
des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin anzugeben.
Parteien und Wählergruppen haben ferner die Aufstellung des
Bewerbers/der Bewerberin in einer Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung nach § 17 KWahlG zu bestätigen. Der Wahlleiter
hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen,
müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen,
Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung)
des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der
Unterzeichnung sind vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin
persönlich und handschriftlich auszufüllen.

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Form-
blatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner Gemeinde nach
dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er/sie
im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge
unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen Wahlvor-
schlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahl-
vorschlags für einen Wahlbezirk oder einer Reserveliste bleibt
unberührt.

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die
Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/diese in der Gemeinde wahl-
berechtigt ist.

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach

dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO; die Erklärung kann
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d
zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber/die
Bewerberin zu versichern, dass er/sie für keine andere Wahl zum
Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin 
kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungser-
klärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung
für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage
13b zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben
werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Aus-
fertigung der Niederschrift über die Versammlung der Partei oder
Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin
(Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 10c zur
KWahlO).

3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der

Anlage 11a zur KWahlO eingereicht wenden. Er muss enthalten: 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wäh-

lergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch ein Kenn-
wort gekennzeichnet werden;

- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift (Hauptwohnung) E-Mail-Adresse oder Postfach sowie
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten
und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG ist auch der
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesell-
schaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzu-
geben.
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Buchstabe b oder d KWahlG auch über die ausgeübte Tätigkeit,
falls der Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für erforder-
lich hält.

4. Wahlvorschläge für die Reserveliste
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen

benannt werden, die für eine Partei oder Wählergruppe auftreten.
Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen
Leitung unterzeichnet sein.

4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO
eingereicht werden. Sie muss enthalten:
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder

Wähler gruppe, die die Reserveliste einreicht;
- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und

Anschrift, E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörig-
keit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge;
bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG
sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder
die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie beschäftigt
sind, anzugeben.

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewer-
ber/eine Bewerberin, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen,
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im Wahlbezirk
oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten Bewer-
ber/aufgestellte Bewerberin sein soll.

4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbe-
werber/Ersatzbewerberin für einen im Wahlbezirk oder für
einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Be-
werber/aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG),
so muss die Reserveliste ferner enthalten:
- Den Familien- und Vorname des/der zu ersetzenden Bewer-

bers/Bewerberin;
- Den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in

dem oder unter der der/die zu ersetzende Bewerber/Bewerberin
aufgestellt ist.

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen müssen gem. § 16 Abs. 1 KWahlG außerdem von minde-
stens 12 Wahlberechtigten persönlich und handschrift-lich unter-
zeichnet sein.  

4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 12 Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblät-
tern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen;
bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei
oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4
entsprechend. Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der
Bewerberinnen ist auf der Reserveliste nach dem Muster der
Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur
KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf
es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen
Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbe-
zirksvorschlag beigefügt ist.

5. Einreichungsfrist
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürger -
meisterin und der Vertretung der Gemeinde Niederzier (allgemeine
Kommunalwahlen) sind spätestens bis zum 59. Tag vor der Wahl 
(Donnerstag, 16. Juli 2020), um 18.00 Uhr (Ausschlussfrist) 
beim Wahlleiter der Gemeinde Niederzier, Verwaltungsneubau, Ober-
geschoss, Zimmer 26, einzureichen. 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem
Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der
Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden können.
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahlbezirke vom
13. Februar 2020, veröffentlicht im Amtsblatt der Gemeinde Niederzier
am 28. Februar 2020, wird hingewiesen. 
Niederzier, den 04. März 2020

Der Bürgermeister
als Wahlleiter

(Heuser)

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der
für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15
Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss min-
destens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unter-
schrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.

3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen müssen ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des
Wahlbezirks, für den der Kandidat/die Kandidatin  aufge-stellt ist,
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch
für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen.
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße
Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der
Unterzeichner bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorausset-
zung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn,
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvor-
schlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig
erbracht werden.

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5
Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14a zur
KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten:
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter/von der

Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind der
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewer-
bern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Familien -
name, Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden
Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahllei-
terin hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen
dies auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich 
unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen,
Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unter-
zeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung
sind vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und
handschriftlich auszufüllen.

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Form-
blatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner/ihrer Gemeinde
nach dem Muster der Anlage 15 zu KWahlO beizufügen, dass
er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge
unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen Wahlvor-
schlägen ungültig.

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die
Bewerberin ist zulässig.

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach

dem Muster der Anlage 12a zur KWahlO; die Erklärung kann
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a
zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage
13a zur KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt
werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine
Ausfertigung der Niederschrift über die Versammlung der Partei
oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber/der Bewerbe-
rinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht,
soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherungen
an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet 
beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 9 und 10 dieser Bekannt-
machung).

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6
des KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnis, sowie im Falle des § 13 Abs. 1 Satz 1
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Gemeinde Niederzier                             Niederzier, den 04. März 2020

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 26. März 2020, findet um 18.00 Uhr im Sitzungssaal I
der Rentei am Rathaus in Niederzier die 31. Sitzung des Rates der
Gemeinde Niederzier statt.
Diese Sitzung ist öffentlich.
Die Tagesordnung zu dieser Ratssitzung wird rechtzeitig durch 
Aushang an der Anschlagtafel im Verwaltungsgebäude Niederzier,
Rathausstraße 8, bekannt gemacht.
gez. Heuser Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Niederzier
Aufstellung der 1. Änderung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes D 06 
"Asphaltmischanlage mit Brech- und Klassieranlage"

Aufstellung der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes D 06 
"Asphaltmischanlage mit Brech- und Klassieranlage", Ortschaft Ellen
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Niederzier hat in seiner
Sitzung am 13.02.2020 gemäß §§ 1 und 2 BauGB die Aufstellung der
1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes D 06 "Asphalt-
mischanlage mit Brech- und Klassieranlage", Ortschaft Ellen, 
be-schlossen. Gleichzeitig wurde die Durchführung der frühzeitigen
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Bauge-
setzbuch angeordnet.
Ziele und Zwecke der Planung: 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den weiteren Betrieb der
bereits vorhandenen Asphaltmischanlage mit Brech- und Klassieran-
lage bis zum 31.12.2025.
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes D 06 
"Asphaltmischanlage mit Brech- und Klassieranlage", Ortschaft Ellen,
ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt:

Quelle: © Kreis Düren / GeoBasisNRW Maßstab 1:2.000
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der 1. Ände-
rung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes D 06 "Asphaltmisch-
anlage mit Brech- und Klassieranlage", erfolgt in der Zeit 

vom 23.03.2020 bis einschließlich 26.04.2020

Außerdem liegt der Entwurf zur Bebauungsplanänderung im Rathaus
der Gemeindeverwaltung Niederzier, Abteilung für Bau- und Planungs-
wesen, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier Zimmer 7 aus und kann
während folgender Zeiten von jedermann eingesehen werden:
Montags bis freitags      von    08:00 – 12:30 Uhr,
dienstags                       von    14:00 – 16:00 Uhr,
donnerstags                  von    14:00 – 18:00 Uhr.
Stellungnahmen können während der oben genannten Frist an die an
die Gemeindeverwaltung Niederzier, Abteilung für Bau- und Planungs-
wesen, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier oder an gemeinde@nieder-
zier.de gerichtet werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht eingereichte Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplanentwurf
unberücksichtigt bleiben können.
Der Inhalt der Bekanntmachung und die dazugehörigen Unterlagen sind
auf der folgenden Internetseite einsehbar:
www.niederzier.de > Rathaus & Politik >Bekanntmachungen/Offenlage.
Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseite der Gemeinde
Niederzier https://www.niederzier.de/aktuelles/amtsblatt/amtsblatt.php
einsehbar.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung wird angeordnet.
Niederzier, den 05.03.2020
i.V.
Lauterbach

Bestätigung
gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999
(GV.NRW. S. 516) für sonstige Bekanntmachungen.
Hiermit bestätige ich, dass die beigefügte Bekanntmachung dem
Beschluss des Bau- und Umweltausschuss vom 13.02.2020 entspricht.
Gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung wurde
geprüft, dass der Beschluss des Bau- und Umweltausschuss ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist.
Gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungen waren nicht einzuholen.
Sonstige Vorschriften, die vor der öffentlichen Bekanntmachung zu
beachten waren, wurden eingehalten.
Niederzier, den 05.03.2020
i.V.
Lauterbach

Sanitär- und Heizungstechnik
Hambacher Str. 7· 52382 Niederzier
Telefon (0 24 28) 35 61-3198
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Öffentliche Bekanntmachung
Bezirksregierung Köln                           50667 Köln, den 30.01.2020
Dezernat 33                                           Zeughausstr. 2 – 10
Flurbereinigung Hambach-West          Tel: 0221/147-2033
Az.: 33.42 – 14063 –

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West wird hiermit gemäß § 32
des Flurbe-reinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), das Ergebnis der Wertermittlung für das
dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des 19. Änderungsbeschlusses
zugezogenen Flurstücks so festgestellt, wie sie am 27.11.2019 bei der
Bezirksregierung Köln, Börsenplatz 1, 50667 Köln (Zimmer 1094) aus-
gelegen hat und von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert
worden ist.

Gründe
Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32
FlurbG zulässig und gerechtfertigt.
Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West
mit Land von gleichem Wert abgefunden werden können, ist der Wert
der von ihnen in das Verfahren eingebrachten alten Grundstücke in der
Weise zu ermitteln, dass der Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers
im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebie-
tes zu bestimmen ist (§ 27 ff. FlurbG).
Der Nachweis über das Ergebnis der Wertermittlung der dem Flurber-
einigungsverfahren aufgrund des 19. Änderungsbeschlusses zugezo-
genen Flurstücks hat zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen
und ist von Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert worden.
Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Beteiligten nicht
erhoben worden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner
öffentli-chen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der
Widerspruch ist schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln
oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Börsenplatz 1, 50667 Köln
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektroni-
sche Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse
lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit
bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben
werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden
sollte, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet
werden.

Im Auftrag
(LS) gez. Meul

Oberregierungsvermessungsrat

Hinweis:

Diese öffentliche Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der
Bezirksregierung Köln zu finden:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/
33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/index.html
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der
Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung personen -
bezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/
33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
Auf Wunsch stellen wir Ihnen diese Informationen gerne auch barrierefrei
zur Verfügung.
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Mitteilungen der Verwaltung

Montag, den 16.03.20
Oberzier 10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst, Sophienhof

ab 14.00 Uhr Modemobil, Sophienhof
Dienstag, den 17.03.20
Oberzier 15.30 Uhr Treffen am Klavier, Sophienhof

17.00 Uhr Kreuzwegandacht, Sophienhof
Donnerstag, den 19.03.20
Oberzier 18.00 Uhr Auftaktforum 2.0 zum ISEK der

Gemeinde Niederzier, Pädagogisches Zentrum der
Gesamtschule, Am Weiherhof 22

Freitag, den 20.03.20
Oberzier 10.30 Uhr Gottesdienst, Sophienhof
Samstag, den 21.03.20
Hambach 10.00 Uhr- 12.15 Uhr Exkursion der VHS Rur-Eifel

„Der Wald und seine Bewohner“, Parkplatz
Sophienhöhe

Niederzier 14.00 – 17.00 Uhr Kindersachenmarkt mit Cafeteria
des FV Kindergarten Rathausstraße, Bürgerhaus 

Oberzier 5. Niederzierer LK-Tagesturnier des TC Schwarz-
Weiß Niederzier, Sportanlage Drieschgärten

Sonntag, den 22.03.20
Hambach 14.00 -17.00 Uhr Kindersachenflohmarkt der

Laien spielgruppe KG Böschremmele, Pfarrheim
Montag, den 23.03.20
Oberzier 15.30 Uhr Fotovortrag „Tiere und Pflanzen des

Jahres 2020“, Sophienhof
Dienstag, den 24.03.20
Niederzier 19.00 Uhr Vortrag zum Thema „Arbeitsgemein-

schaft Luftkriegsgeschichte Rhein/Mosel e.V.“ des
Geschichtsvereins, Rentei am Rathaus

Oberzier 17.00 Uhr Kreuzwegandacht, Sophienhof
Mittwoch, den 25.03.20
Oberzier 19.00 Uhr Treffen der Selbsthilfegruppe „Froh

leben“, Sophienhof
Freitag, den 27.03.20
Oberzier 10.30 Uhr Gottesdienst, Sophienhof
Samstag, den 28.03.20
Oberzier 15.30 Uhr  Konzert der Chorgemeinschaft Pier-

Lucherberg, Sophienhof

Was ist los
in der Gemeinde

Niederzier

Tipps und Termine
für die Zeit vom

14. März 2020 bis 
29. März 2020 Dringend

zuverlässige/r 
Zustellerin/Zusteller
für Krauthausen
gesucht!

Anfragen bitte per Mail: 
sp@porschen-bergsch.de
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Betreuer gesucht
für das Ferienprogramm der Gemeinde Niederzier

Sommerferien 2020

Wir brauchen Euch! Ihr habt Spaß, seid motiviert und wollt Euch enga-
gieren? Dann seid Ihr bei uns genau richtig. Macht mit und engagiert
Euch. Gemeinsam erleben wir eine tolle Freizeitgestaltung! Schwim-
men, Freizeitpark, Zoo! Seid dabei!
Wann?
In den ersten beiden Sommerferienwochen 29. Juni 2020 – 10. Juli 2020
Was?
Aufsicht einer kleinen Gruppe von Kindern im Alter 6 – 13 Jahren 
Voraussetzung für die Betreuer/innen: Vollendung des 16. Lebensjahres 
Interesse?
Bei Rückfragen und zur Klärung weiterer Details stehe ich per Email
oder telefonisch gerne zur Verfügung
Handy: 0163/7817743, Email: JPapendick@niederzier.de
Bitte meldet euch bis spätestens Ende März bei der zuständigen Sozial -
pädagogin Julia Papendick!
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung!
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Anmeldung Osterferien
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Kindertreff-Plan
          
    Montag          Dienstag           Mittwoch                        Donnerstag
 15 – 17 Uhr     16 – 18 Uhr      16 – 18 Uhr       16 – 17 Uhr   17:30 – 19 Uhr
   Oberzier/            Ellen           Krauthausen       Hambach           Huchem-
  Niederzier                                                           Stammeln

Woche 16.03.2020 – 19.03.2020: Schokofrüchte
- Montag: Niederzier

Woche 23.03.2020 – 26.03.2020: Osterbasteln: Pompons
- Montag: Oberzier
- Donnerstag Huchem-Stammeln entfällt

Woche 30.03.2020 – 02.04.2020: Ostergeschenke basteln
- Montag: Niederzier

06.04. bis 18.04. Osterferienprogramm

Woche 20.04.2020 – 23.04.2020: 
In dieser Woche entfallen die Kindertreffs

Woche 27.04.2020 – 30.04.2020: Samenbomben für die Bienen
- Montag: Niederzier
- Dienstag: Ellen entfällt 

Wir gratulieren zur Diamanthochzeit
Eheleute Wolfgang und Christel Sucker, Reitweg 39, Ellen
Eheleute Heinrich und Gertrud Drautmann, Laufenberg 32, Oberzier

Neue Angebote 
in NIEDERZIER

Kurs und Exkursion ab März 2020
Nordic Walking
Ein Training für Oberkörper, Beine, Rumpf und Koordination. Setzt man
die Stöcke richtig ein, werden die meisten Muskeln im Körper aktiviert.
Der ideale Einstiegssport für alle, die lange keinen Sport mehr gemacht
haben. Auch Personen mit gesundheitlichen/orthopädischen Proble-
men sind hier richtig.
Beim ersten Treffen erhalten Sie weitere Infos.  Der Kurs findet bei
jedem Wetter statt! Den genauen Treffpunkt bitte unbedingt vorab tel.
bei der Kursleiterin erfragen!
Abendkurs, Treffpunkt: Parkplatz Sophienhöhe, Niederzier-Hambach 
Freitags, 27.3.-19.6.20, 10 x, 17.00-18.30 Uhr, 20 Ustd.
Mit Monika Gheorghiu, (02421) 77 00 22 Entgelt: 43,- €
Anmeldung beim 1. Termin Kurs-Nr.  P4530B
Der Wald und seine Bewohner
Naturerlebnisse für Kinder (3 – 10 Jahre) und Eltern in Kooperation mit
dem Familienzentrum Nelly Pütz, Niederzier
Gemeinsam gehen wir in den Wald und erkunden dort die Pflanzen und
Tiere. Bitte wetterfeste Kleidung und falls vorhanden eine Becherlupe
mitbringen.
Exkursion, Parkplatz Sophienhöhe, Niederzier - Hambach
Samstag, 21.03.2020, Dauer 10:00 – 12:15 Uhr
Mit Anna Klocke, Entgeltfrei
Anmeldung im Familienzentrum 02428-2432 Kurs-Nr. P2301A
Information und Anmeldung
VHS Rur-Eifel, Violengasse 2, 52349 Düren 
Tel.: 02421-25 25 77 oder 25 25 83 
Vhs-rur-eifel@dueren.de
Weitere Infos auch unter www.vhs-rur-eifel.de
Programmhefte sowie die jeweilige Monatsankündigung können
Sie auch dem Schaukasten in der Neuen Mitte entnehmen.
Zweigstellenleitung Niederzier
Sabine Engelmann-Brunner Kolpingweg 5e, Niederzier, Tel 02428-
803380
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Nächstes Erscheinungsdatum
Das nächste Amtsblatt erscheint am 27.03.2020.
Mitteilungen (bitte möglichst als Datei) sind bis 

Donnerstag, den 19.03.2020, 16.00 Uhr  
bei der Gemeindeverwaltung Niederzier, 

Rathausstr. 8, 52382 Niederzier, Neubau, einzureichen.
Sie haben auch die Möglichkeit ihre Berichte direkt an 

folgende Emailadresse zu senden:
amtsblatt@niederzier.de

Bitte beachten Sie bei Ihren Beiträgen folgendes:
1.) Es wird gebeten, bei eingesandten Textdateien auf Rahmen, 

Schattierungen o. ä. zu verzichten. Die Beiträge werden in einem 
einheitlichen Layout veröffentlicht, weshalb diese Veränderungen beim

Druck des Amtsblattes keine Berücksichtigung finden können.   
2.) Bitte schreiben Sie keine Beiträge auf Kopfbögen oder ähnliche Vor-
drucke. Auch diese können beim Druck des Amtsblattes nicht berück -
sichtigt werden, was zu umfangreichen Nachbearbeitungen führt. Eine
einfache Textdatei (im Doc- oder PDF-Format ) ist ausreichend und im

Sinne einer schnellen Bearbeitung erwünscht. Enthalten Beiträge Fotos,
so sind diese möglichst schon in den Text zu integrieren und zusätzlich

als JPG-Datei mit zu übersenden.
3.) Um eine möglichst reibungslose Bearbeitung Ihrer Beiträge zu

gewährleisten, werden Sie gebeten, eine Telefonnummer für mögliche
Rückfragen zu übersenden. So ist sichergestellt, dass im Falle von Kom-

plikationen eine schnelle Absprache mit Ihnen möglich ist. 
Wichtiger Hinweis!

Mit der Einsendung von Bild- und Textmaterial erklärt der Einsender
automatisch, dass auf Bildern und Texten keine Rechte Dritter
liegen, die einer Veröffentlichung als Printtext oder in digitaler

Form entgegenstehen. Verwenden Sie daher im eigenen Interesse
nur Inhalte, bei denen dies zweifelsfrei sichergestellt ist! 

Private Anzeigen (gewerbliche Anzeigen, Werbung, Danksagun-
gen, Nachrufe etc.) sind kostenpflichtig und bitte direkt an den

Verlag Porschen & Bergsch zu richten!
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Notdienste
Ärztlicher Notdienst                                                                                                                   Telefon-Nr. 116 117
Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an den ärztlichen Notdienst, sofern Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. Die Arztrufzentrale ist wie folgt besetzt:
a)   Montag/Dienstag und Donnerstag 19.00 - 7.30 Uhr                                                                               b) Mittwoch und Freitag/Weiberfastnacht 13.00 - 7.30 Uhr
c)   Samstag/Sonntag/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 7.30 - 7.30 Uhr                                      
Besonderheit: Am Wochentag vor einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor Karfreitag) ist die Arztnotrufzentrale auf jeden Fall ab 18.00 Uhr besetzt.
Die Jülicher Notfallpraxis ist erreichbar unter:                                                                         (02461) 620 300
Die Notfallpraxis Düren, Roonstr. 30 (Nähe Krankenhaus) ist geöffnet:
Mo, Di + Do 19.00-22.00 Uhr, Mi + Fr + Weiberfastnacht 13.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 8.00-22.00 Uhr
Der nachfolgende Notdienst ist vorbehaltlich etwaiger Änderungen (über Arztrufzentrale zu erfragen).

Zentrale zahnärztliche Notdienst-Telefon-Nummer: 01805 – 986700
Montags, dienstags, donnerstags und freitags: Für den Fall, dass der behandelnde Arzt nicht erreichbar ist, 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr.
Mittwochs: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 16.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit.
Samstags und sonntags sowie an Feiertagen: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit.

AHPZ (Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum) Kreis Düren:
Netzwerk Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum spezialisierte Ambulante palliative Versorgung
Am Weiherhof 23, 52382 Niederzier, Tel. (02428) 9570 155, Ansprechpartner: Daniela Leroy
Hospizbewegung Düren-Jülich e. V., Ehrenamt-Seelsorge
Roonstr. 30, 52351 Düren, Tel. (02421) 393220

Tierärzliche-Notdienst-Nummer: 02423-908541 
Apotheken-Notdienst
Samstag, 14. März 2020            Schwanen-Apotheke, Grüngürtel 25, 52351 Düren                                                                                                  02421/931010
Sonntag, 15. März 2020            Markus-Apotheke, Zülpicher Str. 118, 52349 Düren                                                                                               02421/505231
                                                 Schlossplatz-Apotheke, Römerstr. 7, 52428 Jülich                                                                                                  02461/50415
Montag, 16. März 2020             MAXMO-Apotheke im real Am Ellernbusch, Am Ellernbusch 22, 52355 Düren                                                       02421/223250
                                                 Apotheke Bacciocco Jülich Am Markt, Marktplatz 5, 52428 Jülich                                                                          02461/2513
Dienstag, 17. März 2020           Gertruden-Apotheke, Nordstr. 44, 52353 Düren (Birkesdorf)                                                                                02421/82430
                                                 Apotheke Bacciocco Jülich-Koslar, Kreisbahnstr. 35, 52428 Jülich (Koslar)                                                           02461/58646
Mittwoch, 18. März 2020          Elefanten-Apotheke, Josef-Schregel-Str. 68, 52349 Düren                                                                                       02421/41647
Donnerstag, 19. März 2020       Flora-Apotheke, Kölnstr. 48, 52351 Düren                                                                                                              02421/16405
Freitag, 20. März 2020              Neue-Apotheke, Monschauer Str. 94, 52355 Düren (Roelsdorf)                                                                             02421/61190
                                                 Karolinger-Apotheke, Karolingerstr. 3, 52382 Niederzier (Huchem-Stammeln)                                                      02428/94940
Samstag, 21. März 2020            Farma Plus-Apotheke, Wirteltorplatz 9, 52349 Düren                                                                                              02421/407830
                                                 Post-Apotheke, Kölnstr. 19, 52428 Jülich                                                                                                                02461/8868
Sonntag, 22. März 2020            Rosen-Apotheke, Peterstr. 119, 52353 Düren (Merken)                                                                                         02421/81220
Montag, 23. März 2020             MAXMO Apotheke StadtCenter Düren, Kuhgasse 8, 52349 Düren                                                                            02421/306090
Dienstag, 24. März 2020           Linden-Apotheke am Krankenhaus Düren Ludwig & Stephan Schramm OHG, Merzenicher Str. 33, 52351 Düren, 02421/306510
                                                 Rosen-Apotheke, Niederzierer Straße 88, 52382 Niederzier                                                                                    02428/6699
Mittwoch, 25. März 2020          Sonnen-Apotheke am Kreisverkehr, Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren,                                                           02421/13678
Donnerstag, 26. März 2020       Tivoli-Apotheke, Tivolistr. 26, 52349 Düren                                                                                                            02421/44160
                                                 Linden-Apotheke Ludwig & Stephan Schramm OHG, Kammweg 7, 52399 Merzenich                                              02421/33835
Freitag, 27. März 2020              Obertor-Apotheke, Oberstr. 9-13, 52349 Düren                                                                                                      02421/15736
                                                 Rur Apotheke, Kleine Kölnstr. 16, 52428 Jülich                                                                                                       02461/51152
Samstag, 28. März 2020            Schillings-Apotheke, Schillingsstr. 42, 52355 Düren (Guerzenich)                                                                         02421/63920
                                                 Nord Apotheke, Nordstr. 1a, 52428 Jülich                                                                                                               02461 8330
Sonntag, 29. März 2020            Reichsadler-Apotheke, Zollhausstr. 65, 52353 Düren (Birkesdorf)                                                                        02421/81914
                                                 Apotheke Bacciocco Jülich-Koslar, Kreisbahnstr. 35, 52428 Jülich (Koslar)                                                           02461/58646

(Evtl. Änderungen entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen bzw. dem Notdienstkasten der Apotheke der Dürener und Jülicher Apotheken) 
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Kindergärten
Familienzentrum

Nelly Pütz

Unser neues Programmheft für das 1. Halbjahr 2020 liegt in
unserer Einrichtung, bekannten Ausgabestellen und online auf

www.familienzentrum-nelly-puetz.de für Sie bereit. 
Nachfolgend finden Sie unsere kommenden Angebote:
Kostenlose Beratung des psychologischen Beratungszentrums
der evangelischen Gemeinde Düren 
In Zusammenarbeit mit dem psychologischen Beratungszentrum der
evangelischen Gemeinde Düren bieten wir Ihnen kostenlose und
anonyme Beratungsstunden an. Die Beratungsstunden führt Frau Pütz
Pilger jeden zweiten Freitag im Monat durch. 
Der nächste Termin findet statt am 13. März 2020. Anmeldung erfor-
derlich bis spätestens 3 Tage vor Beratungstermin.
Sprechstunde der Bezirkssozialpädagogin
Frau Spycher ist als Bezirkssozialpädagogin des sozialen Dienstes des
Kreisjugendamtes für Huchem-Stammeln tätig. Bei Bedarf arbeitet Sie
in einem engen Netzwerk mit Kindertageseinrichtungen, Schulen,
Krankenhäusern, Ärzten, Therapeuten, Justiz und sämtlichen Behörden
und Institutionen zusammen. 
Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf Präventionsarbeit, Vermittlung zu weiteren
Fachbereichen des Jugendamtes oder externen, helfenden Institutionen,
Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung, formlose Betreuung
von Familien, Familiengerichtshilfe, Gewährung von pädagogischer Hilfe
bis hin zu Inobhutnahme und Unterbringung Kinder/Jugendlicher. 
Sollten Sie Beratungsbedarf haben, melden Sie sich bitte bei uns an.
Alle Gespräche unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht. 
Frau Spycher wird am: 25. März 2020 um 14:00 Uhr zur Beratung in
unserer Einrichtung sein.
Gesundheitskurs für Mädchen und Frauen 
Dieser Kurs sorgt dafür, dass Sie mit Krafttraining und Fokus Ihre
innere Mitte finden. Durch gezielte Übungen und Massagetechniken
verbessert sich Ihre Beweglichkeit und Ihr Körper kommt wieder in
Schwung. Trainiert wird in 3 Teilen: 
1. Kraft und Ausdauer mit Intervalltraining
2. Beweglichkeit mit Yoga Elementen
3. Faszien Training mit und auch ohne Faszienrolle
Für den Kurs sind grundsätzlich keine Vorkenntnisse notwendig. Ganz
egal welche sportlichen Voraussetzungen Sie mitbringen, für jede
Übung bekommen Sie Varianten gezeigt, sodass Sie den Schwierig-
keitsgrad selbst bestimmen können. 
Bitte zu allen Terminen Sportkleidung und eine Gymnastikmatte mit-
bringen. 
Start:            Mittwoch, 25.03.2020 (10 x) 
Uhrzeit:        18:35 Uhr – 19:35 Uhr 
Kosten:         60,00 € / Kurs  
Leitung:        Frau Sonja Abels 
Anmeldungen und Fragen werden gerne telefonisch unter 0176 /
92690464 oder per Mail (sonjaabels74@gmx.de) entgegengenommen.
Die Termine finden in Kooperation mit dem 1. Karate Dojo Huchem-
Stammeln statt. 
Selbstbehauptung/Selbstverteidigung
Selbstbehauptung braucht keine sportlichen Höchstleistungen. Viel-
mehr geht es darum, den Kindern abwechslungsreich, positiv und mit
Spaß einen Rahmen zu bieten, in dem sie ihre eigenen Stärken erleben
können. Die Kinder lernen Konflikte und Probleme zu klären, ohne
Gewalt oder Unsicherheit, sodass sie stark in ihre Zukunft gehen. 
Folgende Aspekte werden thematisiert und geübt:
· NEIN! Ich will das nicht! Das lasse ich mir nicht gefallen!
· Mein Körper gehört mir!
· Eigene Stärken – Ich bin stark!
· So nah ist okay – Nähe und Distanz 
· Wer kann helfen? 
· Sich wehren mit Worten und Körpersprache 

Selbstverteidigung ist in erster Linie die Vermeidung gefährlicher  Situ-
ationen von vorneherein. 
Wir erarbeiten das individuelle Verhalten, bevor es zu einem Übergriff
oder gar Angriff kommt. Viele Gefahren lassen sich vermeiden, wenn
auf Basis bewusster Wahrnehmungen auch bewusste Entscheidungen
getroffen werden. 
Für die Kurse sind grundsätzlich keine Vorkenntnisse oder  Erfahrungen
im Bereich Selbstverteidigung oder Kampfsport notwendig. Sie sollten
den Wunsch haben, etwas lernen zu wollen und den Willen besitzen
eine individuelle Grenze zu überwinden.
Schlagfertige Kinder (ab 5 Jahre)
Start:          Dienstag, 24.03.2020-09.06.2020 (10 x) 
Uhrzeit:       17:00 – 18:00 Uhr 
Kosten:       60,00 € / Kurs 
Trainerin:    Frau Sonja Abels / Herr Hans Abels
Schlagfertige Kinder (ab 6 Jahre)
Start:           Dienstag, 24.03.2020-09.06.2020 (10x) 
Uhrzeit:       18:05 – 19:05 Uhr 
Kosten:       60,00 € / Kurs
Trainerin:    Frau Sonja Abels / Herr Hans Abels
Schlagfertige Kinder (ab 7 Jahre)
Start:           Mittwoch, 25.03.2020-10.06.2020 (10x) 
Uhrzeit:       17:00 – 18:30 Uhr 
Kosten:        80,00 € / Kurs  
Trainer:       Frau Sonja Abels / Herr Hans Abels
Anmeldungen und Fragen werden gerne telefonisch unter 0176 /
92690464 oder per Mail (sonjaabels74@gmx.de) entgegengenommen.
Die Termine finden in Kooperation mit dem 1. Karate Dojo Huchem-
Stammeln statt. 
Haben Sie Interesse bei einer unserer Veranstaltungen teilzuneh-
men? Dann melden Sie sich bitte unter 02428/ 2432 oder per Email
unter kindergarten-nellypuetz@niederzier.de an. 
Weitere Termine finden Sie im Schaukasten vor dem Familienzentrum
oder im Internet auf www.familienzentrum-nelly-puetz.de. 

Familienzentrum 
Niederzier

Kostenlose Familienberatung  
... bei Schwierigkeiten in der Familie und zu Erziehungsfragen. An
jedem 2. Freitag im Monat bietet Frau Pütz-Pilger vom psychologischen
Beratungszentrum der Evangelischen Gemeinde Düren eine kostenlose
Beratungsstunde in der Zeit von 9:00 bis 11:00 Uhr an.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Schnullercafé
In Kooperation mit dem Forum und dem Kreis Düren findet  jeden
Montag in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr im Familienzentrum Nieder-
zier ein Schnullercafé statt.
Hier können Eltern mit Ihren Babys und Kleinkindern in entspannter
Atmosphäre gemeinsam Zeit verbringen, spielen, frühstücken und
andere Eltern kennenlernen. 
Tipps und Infos zu Themen wie Gesundheit oder Ernährung erhalten die
Besucher von Frau Dagmar Conzen und einer Kinderkrankenschwester
des Kreises Düren. 
Sie und Ihr Kind sind herzlich willkommen. Bitte beachten Sie, dass das
Schnullercafé in den Ferien geschlossen bleibt.
Selbsthilfegruppe FASD
Die Selbsthilfegruppe für Eltern, Pflege-und Adoptiveltern mit Kindern,
die von der Fetalen Alkohol Spektrums Störung FASD betroffen sind,
trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr im Familien-
zentrum Niederzier, Rathausstraße 7.
Kontakt und weitere Informationen über: 
fasd-selbsthilfe-kreis-dueren@gmx.de.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen. Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer 02428/6168 oder schicken Sie ein E-Mail an: 
kindergarten-rathausstrasse@niederzier.de 
Ihre Anmeldung ist unbedingt für alle Kurse und Angebote des
Familienzentrums Niederzier erforderlich. Bitte geben Sie bei der
Anmeldung Ihre Adresse und Telefonnummer an. Vielen Dank.
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FAHRZEUGLACKIERUNG
M E I S T E R B E T R I E B

• Reparatur von Unfallschäden
• Abrechnung von Kasko- und Haftpflichtschäden
• Austausch von Windschutzscheiben
• kostengünstige Dellenentfernung ohne Lackieren

Ihr Spezialist für Karrosserie und Lack!
Römerstraße 24 · 52382 Niederzier-Selhausen · Tel.: 0 2428/66 39

(direkt neben der Aral-Tankstelle)

„Stäänefleejer“ Kita Neue Mitte
Am Sonntag den 26. Januar 2020 hatten die „Stääne-
fleejer“ ihren Auftritt auf der Kindersitzung der KG
Frohsinn Oberzier und der KG Fidelio Niederzier in der
Aula der Gesamtschule Niederzier / Merzenich und
läuteten für uns die Karnevalszeit ein.
An Weiberfastnacht besuchten uns dann die KG Frohsinn Oberzier mit
ihrem Tanzpaar und ihrem Marieschen. Diese präsentierten uns ihre
tollen Tänze und sorgten bei allen großen und kleinen Zuschauern für
leuchtende Augen. Im Anschluss ging es für uns in das Zelt der „Neuen
Mitte“, in dem wir unseren Tanz noch einmal vor vielen Augen darbie-
ten durften.

Schulnachrichten

Haselmausfreunde der KGS Hambach

Über einen 2. Platz beim Klimaschutzpreis der Medienstunde der
Aachener Zeitung konnten sich die Klassen 3H und 4H des Schulver-
bunds Niederzier-Hambach freuen. Gemeinsam haben die beiden Klassen
ein Video erstellt, in dem sie vorstellen, was sie in der Schule für den
Umwelt- und Klimaschutz tun. Von Müllvermeidung und -trennung über
die Nutzung von Trinkwasser für den Schulgarten bis hin zum Tier- und
Artenschutz reichen die Bemühungen der Kinder für die Umwelt. Im
Mittelpunkt steht dabei im Moment der Schutz der Haselmaus. Diesen
nachtaktiven Nager haben die Klassen 3H und 4H bei einer Wanderung
auf dem Haselmauswanderweg auf der Sophienhöhe kennengelernt.
Überall auf dem Weg konnte man Haselmauskästen entdecken. Solche
Kästen haben die Kinder anschließend in der Schule gebaut und auf
dem Schulgelände aufgehängt, damit sich die Haselmaus auch auf
dem Schulgelände ansiedeln kann. Gleichzeitig haben die Kinder auch
weitere Nistkästen und Insektenhotels gebaut. Die Bemühungen um
den Umwelt- und Klimaschutz werden im Frühling im Rahmen einer
Projektwoche fortgesetzt, für die schon viele Aktionen geplant sind.
Die Teilnahme an der Preisverleihung in Aachen wurde durch die
Gemeindeverwaltung Niederzier unterstützt. Hierfür nochmals vielen
Dank.
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KGS feiert bunt und lustig

In diesem Jahr lud die KGS Huchem-Stammeln wieder die Familien der
Schüler zur gemeinsamen Karnevalsfeier in die Turnhalle ein. Jede
Klasse hatte für sich schon gespielt und getanzt und was das Wichtig-
ste war, sie hatten sich aus ihren Reihen jeweils drei Mitschüler
gewählt, die mit ihren Kostümen die Klasse vertreten sollte beim
großen Wettbewerb um das schönste Kostüm der Schule. Nach der
Pause ging es in der Turnhalle mit schönen Liedern des Schulchors
weiter unter der Leitung von Frau Gaul. Danach wurden die seit
Wochen einstudierten Aufführungen jeder Klasse gezeigt. In diesem
Jahr war das Programm sehr abwechslungsreich und die Kinder haben
das sehr diszipliniert gemacht. 
Der Höhepunkt war schließlich die Prämierung der schönsten Kostüme,
die von einer klassenunabhängigen Jury ausgesucht wurden. 

Kirchliche Nachrichten
Gottesdienstordnung

der katholischen Pfarrgemeinden St. Cäcilia Niederzier,
St. Josef Huchem-Stammeln, St. Martin Oberzier, 

St. Thomas v. Canterbury Ellen und St. Antonius Hambach
Öffnungszeiten der Pfarrbüros:

Niederzier, Am Grauen Stein 8a, Tel. 1577, Mo., Die, Mi. und Fr. 09.00-12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag 15.00-17.00 Uhr

Huchem-Stammeln, Hochheimstr., Tel. 1577, 
jeden 1. Dienstag im Monat 14.00-15.15 Uhr

Hambach, Bachstraße 1, Tel. 1577, jeden 1. Dienstag im Monat 15.30-17.00 Uhr
Ellen, St. Thomas Straße 7, Tel. 1577, jeden 1. Mittwoch im Monat 14.00-15.15 Uhr
Oberzier, Dorfplatz 14, Tel. 1577, jeden 1. Mittwoch im Monat 15.30-17.00 Uhr

Sonntag, 15. März 2020 – 3. Fastensonntag – Hl. Klemens Maria
Hofbauer 
HS 09:30 Uhr Hl. Messe
Ham 09:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung
HS 11:00 Uhr Wortgottesdienst im AWO-Seniorenheim mit 

Kommunionausteilung 
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe
HS 11:15 Uhr Evangelischer Gottesdienst 
Oz 17:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
Montag, 16. März 2020
Oz 10:00 Uhr Evangelischer Gottesdienst in der Wohnanlage

Sophienhof
Dienstag, 17. März 2020 – Hl. Gertrud v. Nivelles und Hl. Patrick v. Irland 
Ham 09:00 Uhr Hl. Messe
Sel 09:30 Uhr Rosenkranzgebet
Oz 17:00 Uhr Kreuzwegandacht in der Wohnanlage Sophienhof
Nz 18:00 Uhr Kreuzwegandacht der St. Matthias Bruderschaft

Nz/Oz
Mittwoch, 18. März 2020 – Hl. Cyrill von Jerusalem 
Oz 09:00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag, 19. März 2020 – Hochfest Hl. Josef, Bräutigam der
Gottesmutter Maria 
Nz 09:00 Uhr Hl. Messe
Oz 18:00 Uhr Kreuzwegandacht
HS 18:00 Uhr Hl. Messe anlässlich des Festes unseres Pfarr -

patron des Hl. Josef
Freitag, 20. März 2020
Oz 10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof 
Ham 18:00 Uhr Kreuzwegandacht
Nz 18:00 Uhr Anbetung und Beichte
Samstag, 21. März 2020
Oz 18:00 Uhr Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 22. März 2020 – 4. Fastensonntag (Laetare)
HS 09:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung
Ham 09:30 Uhr Hl. Messe, musikalische Mitgestaltung durch den

Chor Spirits of Ham-O-Nie 
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe
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Kapellengemeinde St. Josef Krauthausen
Samstag, 14.03.2020   Vorabend zum 3. Fastensonntag
Krh           17.30 Uhr      KEIN Gottesdienst
Samstag  21.03.2020   Vorabend zum 4. Fastensonntag (Laetare)
Krh           17.30 Uhr      Wortgottesfeier der Gemeinde <H. Herzog> 

5. SONNTAG IM MONAT
Sonntag   29.03.2020   5. Fastensonntag (Laetare) 
                                      - Misereor - Kollekte
Kir            11.00 Uhr      Familienmesse als Zentralgottesdienst für

den Seelsorgebereich <Pfr. Keutmann>

Dienstag, 24. März 2020 
Ham 09:00 Uhr Hl. Messe
Sel 09:30 Uhr Rosenkranzgebet
HS 15:00 Uhr Hl. Messe im AWO-Seniorenheim mit Kranken -

salbung 
Oz 17:00 Uhr Kreuzwegandacht in der Wohnanlage Sophienhof
Nz 18:00 Uhr Kreuzwegandacht des ehem. Cäcilienchor
Mittwoch, 25. März 2020 – Hochfest der Verkündigung des Herrn
HS 18:00 Uhr Bußgottesdienst mit anschließender Beichtgele-

genheit
Donnerstag, 26. März 2020 – Hl. Lindger 
Nz 09:00 Uhr Hl. Messe
Oz 18:00 Uhr Kreuzwegandacht
Freitag, 27. März 2020
Oz 10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof 
Ham 18:00 Uhr Kreuzwegandacht
Nz 18:00 Uhr Anbetung und Beichte
Samstag, 28. März 2020 – Misereor-Fastenkollekte 
Oz 18:00 Uhr Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 29. März 2020 – 5. Fastensonntag – Misereor-Fastenkol-
lekte – Beginn der Sommerzeit 
HS 09:30 Uhr Hl. Messe
Ham 09:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung 
Nz 11:00 Uhr Hl. Messe
Kinderkino im Pfarrheim Oberzier
Herzliche Einladung an alle Kinder zum nächsten Kinderkino am Frei-
tag, den 27. März 2020, um 15:30 Uhr im Pfarrheim in Oberzier. An
diesem Tag wird der Film „Kommissar Gordon & Buffy“ gezeigt. Der
Film ist für alle Altersstufen freigegeben.

Evangelische Gemeinde zu Düren
Bezirk Niederzier/Merzenich
Gottesdienste
Sonntag, den 15. März 2020, um 10 Uhr
im Bürgerhaus Niederzier. 
Ökumenischer Gottesdienst
Sonntag, den 15. März 2020, um 17 Uhr
im Sophienstift Oberzier.
Sie und ihr seid alle herzlich eingeladen.
Pfarrerin Karin Heucher. 

Vortrag zum Thema 
„Arbeitsgemeinschaft Luftkriegsgeschichte Rhein/Mosel e.V.“

Im Rahmen unseres Jahresprogramms 2020 lädt der „Geschichtsver-
ein in der Gemeinde Niederzier 1985 e.V.“ am Dienstag, 24.03.2020
um 19.00 Uhr, in die Rentei in Niederzier zu einem Vortrag von 
Frank Güth, zum Thema „Arbeitsgemeinschaft Luftkriegsge-
schichte Rhein/Mosel e.V.“ ein.
Es wurde bereits über das Schicksal des Kampfflugzeugs Junkers 87
und dessen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs im Hambacher
Forst berichtet. Dr. Steffen Dähn wandte sich an den „Geschichtsverein
in der Gemeinde Niederzier 1985 e.V.“ und bat uns bei der Aufklärung
des Verbleibs seines Verwandten, Oberfeldwebel Jürgen Campsen und
dessen Begleiter, Bordfunker Oberleutnant Helmut Steffen, um unsere
Mithilfe. Beide gelten seit dem 24.02.1945 als vermisst. 
Der 1. stellvertretende Vorsitzende Andreas Kitz, der über ein umfang-
reiches militärhistorisches Netzwerk verfügt, nahm sich des Falles an.
Sein Weg führte ihn direkt zu Frank Güth, 1. Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Luftkriegsgeschichte Rhein / Mosel e.V.. Gemeinsam
wird derzeit noch versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.
Diese Zusammenarbeit nahm Andreas Kitz zum Anlass, Frank Güth für
einen Vortrag beim „Geschichtsverein in der Gemeinde Niederzier
1985 e.V.“ zu gewinnen. Hierbei wird er die Arbeit der Arbeitsgemein-
schaft Luftkriegsgeschichte Rhein / Mosel e.V. vorstellen, recherchierte
Absturzstellen in unserer Region aufzeigen und den Ablauf einer Gra-
bung skizzieren. Den Schluss des Vortrages bildet die aufgearbeitete
Geschichte eines geklärten Fliegerschicksals aus unserer Region.  
Der Geschichtsverein lädt alle Interessierte herzlich ein. Der Eintritt ist
frei.
Gäste sind gerne willkommen.
Der Eintritt ist frei.
Der Vorstand

Vereinsnachrichten

Arnold Zumkier für 65 Jährige Mitgliedschaft 
beim SV Viktoria Ellen geehrt

Am Freitag den 7. Februar fand im Vereinsheim des SV Viktoria
Ellen 1925 e.V. die alljährliche Jahreshauptversammlung statt.
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Der Vorstand, um dem 1. Vorsitzenden Wilfried Sures, informierte die
anwesenden Mitglieder über das abgelaufene Geschäftsjahr 2019.
Es konnten einige erfreuliche Ereignisse berichtet werden, wie z. B.,
dass die Seniorenmannschaft die vergangene Saison am Ende als
Tabellen vierter abschließen konnte, oder der weiterhin guten Mitglie-
der Entwicklung der Alten Herren. 
Auch die Badmintonabteilung, welche freitags abends und sonntags
morgens jeweils in der Sporthalle Ellen spielt, freut sich nach nunmehr
über 16 Jahren weiterhin großer Beliebtheit.
Unser Zumba-Kurs, welcher dienstags zwischen 19 und 20 Uhr in der
Sporthalle Ellen stattfindet, ist nun ins bereits vierte Jahr gestartet. Die
Kurse, unter der Leitung von Minka Friebe, sind stets gut besucht und
alle Teilnehmer sind mit viel Spaß bei der Sache. Für interessierte
Zumba Fans besteht jederzeit die Möglichkeit in den Kurs einzusteigen,
eine Mitgliedschaft im Hauptverein ist dazu nicht notwendig. Einen
besonderen Dank richtet der Vorstand an Ilse Schmitz und Jutta Walk-
Lamine für ihren Einsatz und Unterstützung beim Zumba-Kurs. 
Erfreut wurde auch darüber berichtet, dass das Mitwirken der insge-
samt 133 Vereinsmitglieder bei diversen Veranstaltungen und Arbeits-
tagen zur Instandhaltung und Pflege unserer Sportanlage sich wieder
erheblich Verbessert hatte. Dennoch hat der SVE, wie viele Vereine,
weiterhin mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Umso schöner
ist es aber wenn sich der Verein weiterhin wie im vergangenen Jahr auf
seine Mitglieder verlassen kann, und alle zusammen an einem Strang
ziehen. Denn nur gemeinsam lassen sich die immer steigenden Hürden
bewältigen.
Einer der weiß was es heißt in einem Verein Mitglied zu und vor allem
Ehrenamtlich tätig zu sein, ist Arnold Zumkier. Bereits seit 65 Jahren
ist unser Ehrenmitglied im Verein. In diesen Jahren war er u. a. in ver-
schiedenen Vorstandspositionen tätig und übte Jahrzehnte lang das
Amt des 1. Kassierers aus, und ist heute noch als Kassierer der AH-
Abteilung zuständig. Für seine lange, beispiellose Mitgliedschaft hat es
sich der Verein es sich nicht nehmen lassen, Arnold Zumkier mit einer
Urkunde zu ehren.
Der SVE im Web: www.viktoria-ellen.de

Theatergruppe 95 e.V. Niederzier
Jahreshauptversammlung am 09.01.2020

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen keine Neu -
wahlen des Vorstandes an.
Nach den Berichten des Geschäftsführers, der Kassiererin und der
Kassen prüfer wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.
Kommissarisch  für unseren verstorbenen 2. Kassierer Josef Korsten
wurde Irene Eilers als zweite Kassiererin gewählt.
Mit Wiljo Eilers wurde turnusgemäß ein neuer Kassenprüfer gewählt.
Ein herzliches Dankeschön an die scheidende Kassenprüferin Britta
Wirtz.
Die ganze Jahreshauptversammlung lief in harmonischer Atmosphäre
ab. Die Theatergruppe wünscht dem Vorstand weiterhin viel Glück und
Erfolg bei all seinen Entscheidungen.
Mit freundlichen Theatergruß
Ihre Theatergruppe 95 e.V. Niederzier
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Karneval in Selhausen
Karnevalsamstag, das Wetter spielt mit, 
der Zug durch Selhausen kann starten.

Pünktlich um 11:11 Uhr ging es am Dorfplatz los. Unter dem Motto
„Märchen-Wunder werden wahr“ starteten großartige Kostüme und
Wagen bei bester Laune. Dieses Jahr mit am Start das Tambourcorps
"Dürene Jonge" 1925 e. V. und der Wohnmobilclub Düren. Der Ortsver-
ein Selhausen mit seinem Froschkönigwagen, Hänsel und Gretel mit
einem wunderschönen Hexenhäuschen und der Hexe, Teufelchen,
Aladin, Zwerge, Rotkäppchen mit Wolf und Jäger und vieles mehr bil-
deten einen bunten Reigen. Wie immer hatten einige Selhausener
Bürger für die flüssige und feste Verpflegung auf dem Zugweg gesorgt.
Es ist fast schon familiär. Wieder auf dem Dorfplatz angekommen, fand
die After-Zoch-Party statt. Der Tripolis-Grill aus Oberzier sorgte für
warmes Essen und es wurde viel diskutiert und gesungen. Der Ortsver-
ein Selhausen und auch der Ortsvorsteher Uwe Ganter bedankt sich bei
allen Helfern und Beteiligten, die dafür gesorgt haben, dass es mal
wieder ein gelungener und unvergesslicher Karnevalssamstag wurde.
Besonders den Helfern vor, während und nach dem Zug muss ein
großes Lob ausgesprochen werden. Denn ohne diese Unterstützung
würde nichts funktionieren.
Vorstand Ortsverein Selhausen e.V.

DANKESCHÖN
Wir, das Damendreigestirn der KG Fidelio Niederzier

möchten DANKE sagen!!!!

„Janz Zier flüch em Ballon“, mit diesem Motto sind wir in die Session
gestartet, eine Karnevalssession die alle unser Erwartungen übertroffen
hat, wir haben jeden einzelnen Moment genossen und sind immer noch
total überwältigt. 
Zusammen haben wir wahnsinnig viele schöne Moment erleben
dürfen, unsere Inthronisation im November 2019 machte den Anfang
und von da an ging es Woche für Woche bis Aschermittwoch weiter.
Besondere Moment waren dabei unsere ausverkaufte Sitzung in 
der Aula der Gesamtschule, unser Dreigestirnsball im Bürgerhaus, die
Herren sitzung sowie die Karnevalstage in der Neuen Mitte. 
Bedanken möchten wir uns von ganzem Herzen bei unserem Prinzen-
führer Roland Schmitz, bei unseren Adjutantinnen Carmen Dick,
Carmen Eilers, Erika Schmitz und Irene Wirtz, bei unseren Fahrern
Harald Eilers, Harald Tietz und Roland Zehnpfennig, bei unserer
Schmink-/Frisierfee und Physiotherapeutin Mandy Vasen, sowie bei
unseren Familien.
Vielen Dank auch an das Autohaus Milz & Lindemann für unser Dreige-
stirnsauto, 
Uwe Schmitz für unsere Orden, Petra und Olaf Nitschke, an das
gesamte Team der Alten Post, Dagmar und Holger Kau, Silvia-Petra-
Helga Salon Schnittstelle Niederzier, Team Hairlounge Oberzier, DJ
Tisy, Studio 49, Mi Hätz, Denis Klefisch, Trinkgut Thoma sowie dem
REWE-Markt in Huchem-Stammeln! Ein weiterer Dank gilt allen Spon-
soren die uns finanziell unterstützt haben! Die KG Fidelio Niederzier hat
es uns ermöglicht einen Traum für uns 3 wahr werden zu lassen, vielen
Dank für Euer Vertrauen und Eure Unterstützung!!! Die meisten unserer
Auftritte wären allerdings nur halb so schön ohne die KG Frohsinn Ober-
zier mit Ihrer Männergarde und Mariechen gewesen, zusammen haben
wir viele schöne Stunden verbracht, DANKE dafür.
Abschließend möchten wir uns noch bei allen Ortsvereinen, Gruppen
und der Dorfbevölkerung für einen wunderschönen Rosenmontagszug
bedanken!
Wir sind stolz darauf EUER Damendreigestirn der KG Fidelio Niederzier
zu sein!!!!!
Prinz Manuela II, Bauer Anke I, Jungfrau Silke I
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Dorf-Forum Ellen e.V. unterstützt Jugendarbeit 
der KG Grieläächer mit Spende 

in Höhe von 400 €
Unsere Jugend, unsere Zukunft, so heißt es bereits seit vielen Jahren
bei der KG „Grieläächer“ Ellen 1956 e. V.. Bei ihrer Kindersitzung im
herrlich geschmückten und bis auf den letzten Platz gefüllten Saal der
Gaststätte Wamig-Weber zeigten die „Grieläächer“ am 16. Februar
2020 eindrucksvoll, wie erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit in
Sachen Brauchtumspflege aussehen kann. Anlass genug für das Dorf-
Forum Ellen dieses tolle Engagement mit einer Spende in Höhe 400 €
aus dem Erlös der letzten Hofweihnacht zu unterstützen. In seiner Lau-
datio bedankte sich Michael Esser, 1. Vorsitzender des Dorf-Forums
Ellen, nochmals bei allen „Grieläächer-Kids“, die im letzten Herbst
gemeinsam mit den Betreuern des Kindergartens „Krümelhaus“ und
den Lehrkräften der Grundschule „Unter dem Regenbogen“, tatkräftig
bei der Aussaat der Wildblumenwiese und der Einrichtung von zwei
Insektenhotels zu einem wichtigen Meilenstein in Sachen Artenvielfalt
und Naturschutz in Ellen beigetragen haben. Peter Schumacher und
Jürgen Prinz übergaben anschließend im Namen des Dorf-Forums
Ellen Urkunde und Spende an Kristina Thiemicke, Jugendleiterin der KG
„Grieläächer“ Ellen. Als „Dankeschön“ wurden die Vertreter des Dorf-
Forums durch Thomas Juchem und Michael Lehnen mit dem Kinder-
und Jugendorden der Session 2020 ausgezeichnet.

Seit 2015 engagiert sich das Dorf-Forum Ellen e. V. für die Förderung
der Dorfgemeinschaft für und mit den Bewohnern der Ortschaft Ellen.
Seniorenfrühstück, Müllsammelaktion, Dorftrödel, Hofweihnacht, 
Förderung von Brauchtum und Kultur, finanzielle Unterstützung für
Kinder garten, Schule und Jugendarbeit in dörflichen Vereinen, Einsatz
für Umwelt und Natur, sowie die aktive Mitarbeit bei Dorfinnenent -
wicklungskonzepten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur und Verbraucherschutz sind die zentralen Punkte
unserer Aktivitäten. 
In diesem Jahr werden wir wiederum am Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ teilnehmen. Interessierte, die gerne bei uns mitarbeiten
möchten, sind jederzeit herzlich willkommen. Kontaktdaten findet man
auf unserer Homepage: http://dorfforum-ellen.jimdo.com  

SV 1910 Niederzier e. V.
Einladung der Mitglieder zur 

Jahreshauptversammlung 2020
am Freitag, den 20.03.2020 um 19.00 Uhr 

im Sportheim am Weihberg!
Tagesordnung:
1.      Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2.      Benennung eines Protokollführers.
3.      Gedenken an die verstorbenen Mitglieder.
4.      Abteilungsberichte mit Aussprache.
5.     Wahl eines Versammlungsleiters.
6.     Entlastung des Vorstandes.
7.     Neuwahl eines Kassenprüfers.
8.     Ehrung von Mitgliedern. 
9.     Anträge.
10.   Verschiedenes.
Anträge sind spätestens 7 Tage vor dem Versammlungstag beim Unter-
zeichner einzureichen. 
Laut § 14 Abs. 4 ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig.
Der Vorstand hofft auf zahlreiches Erscheinen!
gez. Jürgen Zantis
1. Vorsitzender
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Kindersachenflohmarkt in Hambach 

Die Laienspielgruppe der KG Böschremmele Hambach lädt am 
Sonntag, den 22. März (zwischen 14-17 Uhr) zum Kindersachen -
flohmarkt in das Pfarrheim, unmittelbar neben der Kirche, ein. 
Angeboten werden Kinderkleidung, Spiele, Bücher und vieles mehr.
Sicher kann man an diesem Tag schon das eine oder andere Osterge-
schenk erstehen. 
Kommen Sie vorbei und genießen Sie eine kleine Pause in unserer
Cafeteria.

Alaaf und Glückauf, da schwören wir drauf
Unter diesem Motto stand die Session 2019/20 

der KG Fidelio Niederzier und der KG Frohsinn Oberzier.
Dazu gesellte sich das Motto unseres diesjährigen Damendreigestirns
Prinz Manuela II., Bauer Anke I. und Jungfrau Silke I. samt ihrem Prin-
zenführer Roland Schmitz „Janz Zier flüch em Ballon“. Wir wollen
uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Ihnen und dem gesam-
ten Team dahinter für eine hervorragende Session bedanken.
Am Samstag 25.01.20 fand die gemeinsame Kostümsitzung in der Aula
der Gesamtschule in Niederzier statt. Ein bis auf den letzten Platz aus-
verkaufter Saal sorgte für ausgelassene Stimmung. Am Sonntag
26.01.20 fand die gut besuchte Kindersitzung für die jungen Karneva-
listen statt. Wir konnten wieder viele befreundete Gesellschaften mit
tollen Auftritten begrüßen. Unsere Herrensitzung, die wir am Samstag
08.02.20 im Zelt in der Neuen Mitte gefeiert haben, wird von Jahr zu
Jahr immer besser.

Den Straßenkarneval eröffneten wir am Donnerstag 20.02.20 ebenso
im Zelt in der Neuen Mitte. Am Samstag feierten wir mit der EASY!-
Coverband unseren Kostümball. An beiden Tagen konnten wir uns über
ein volles und stimmungsreiches Zelt freuen. Beendet wurde unsere
Session mit dem Rosenmontagszug am 24.02.20. Zahlreiche Besucher
säumten die Straßen in Niederzier und der Wettergott war wieder mit
uns.
Wir möchten uns bei der Bevölkerung für die tolle Unterstützung durch
die Besuche unserer Sitzungen, unserer Veranstaltungen im Zelt und
des Rosenmontagszuges ganz herzlich bedanken.
Mit karnevalistischen Grüßen
Der Vorstand der KG Fidelio Niederzier

Förderung Ortsvereinszusammenhalt durch 
Teilnahme des 1.Karate Dojos H.-Stammeln, 

am Rosenmontagsumzug in Huchem-Stammeln 2020
Das 1. Karate Dojo Huchem-Stammeln nahm wieder und jetzt seit 
6 Jahren eigenständig hintereinander mit einem Motivwagengespann
in der Ortschaft Huchem-Stammeln am Rosenmontagsumzug teil,
wobei die Fußgruppe sich zum Vorjahr erheblich vergrößert hatte.
Schon seit Jahren wird somit die Dorfgemeinschaft durch die Initiativen
der Vorstandsmitglieder 
Hans, Sonja und Sven Abels mit Susi Grondstra, sowie Annemarie Abels
mit Enkelkindern und weiteren Vereinsmitgliedern unterstützt, um auch
das Brauchtum in der Gemeinde zu fördern.
Wenn auch das Wetter zu Beginn etwas regnerisch war, blieben wir
durch Sturmeinwirkung vor und während des Zuges beim Motivaufbau
verschont.
Alle Beteiligten des Dojos hatten wieder ihren Spaß und über das Motto
für das kommende Jahr wurde auch schon diskutiert.

Wohnanlage Sophienhof
Die Wohnanlage Sophienhof gem. GmbH heißt Sie herzlich zu

allen Veranstaltungen willkommen.
Freitag, 13. März 2020, 15.30 Uhr
Reisebericht „Teneriffa“
An diesem Nachmittag nimmt uns Frau Dr. Steffen mit auf eine Reise
nach Teneriffa, der Größten der kanarischen Inseln. Sicherlich hat sie
auch wieder viele interessante Fotos im Gepäck. Der Eintritt zu diesem
Vortrag ist frei!
Montag, 16. März 2020, ab 14.00 Uhr
Modeveranstaltung Modemobil
Herr Haverkamp von der Firma Modemobil lädt Sie herzlich zu einem
Einkaufsbummel in den Großen Saal ein, um die neue Frühjahrs- und
Sommermode zu entdecken. Herzliche Einladung auch an interessierte
Gäste von auswärts!
Dienstag, 17. März 2020, 15.30 Uhr
Treffen am Klavier
Einmal im Monat lädt Herr Hüttemann am Klavier alle Interessierten auf
eine musikalische Reise ein. Hierbei ist das Mitsingen ausdrücklich
erwünscht! Der Eintritt ist für alle Besucher frei.
Montag, 23. März 2020, 15.30 Uhr
Fotovortrag „Tiere und Pflanzen des Jahres“
Nach dem großen Interesse im vergangenen Jahr berichtet uns Herr
Schäkel auch in diesem Jahr über die Tiere und Pflanzen des Jahres.
Ergänzt wird sein Vortrag wieder durch viele interessante Fotos. Der
Eintritt ist für alle Besucher frei.
Mittwoch, 25. März 2020, 19.00 Uhr 
Treffen der Selbsthilfegruppe „Froh-leben“
Diese Gruppe für Angehörige an Demenz / Alzheimer erkrankter 
Menschen trifft sich regelmäßig am letzten Mittwoch im Monat bei uns im
Sophienhof. Nähere Informationen erhalten Sie gerne bei Frau Recker von
der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter der Rufnummer: 02421-489211.
Samstag, 28. März 2020, 15.30 Uhr
Konzert Chorgemeinschaft Pier-Lucherberg
Freuen Sie sich auf ein Frühlings-Konzert mit der Chorgemeinschaft Pier-
Lucherberg in unserem Großen Saal. Herzliche Einladung an alle Bewoh-
ner, Mieter, Angehörige und Gäste! Der Eintritt ist für alle Besucher frei.
Ein guter Start in den Tag beginnt mit einem guten Frühstück!
In unserem Restaurant bieten wir Ihnen jeden Morgen ein leckeres
Frühstück mit frischen Brötchen und Brot, Butter, Marmelade, Auf-
schnitt, Käse, Ei oder Joghurt und Saft an. Der Preis inkl. Kaffee beträgt
für dieses große Frühstück 5,50 €. Für ein kleines Frühstück zahlen Sie
pro Person lediglich 3,50 €. Herzliche Einladung in unser Restaurant!
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GEBR.BLUM
Container von 7 bis 33 m3

Anlieferung von Sand, Splitt,

Kies, Recycling-Material

im Container

Eisen- und Metall-

großhandel (Annahme

von Altmetall/Schrott)

Flach-Container-Dienst
Entsorgungsfachbetrieb
52382 Niederzier-Berg
Telefon (0  24  28) 42  72 / 26  34 · Telefax (0  24  28) 63  96

JEAN GREGOR MAXRATH
PIA MAXRATH

Rechtsanwälte

Tätigkeitsschwerpunkte:
Sozial-, Arbeits-, Miet-, Erbschafts-, Verkehrsrecht

Wilhelmstr. 24 · 53111 Bonn · Tel. 02 28 / 65 51 00 · Fax 63 78 45
Privat: Niederzier · Hochheimstraße 39 ·  Telefon 0 24 28 / 35 68
E-Mail: maxrath@maxrath.de · Internet: http://www.maxrath.de
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